
außerhalb von Strafverfahren, z. B. 
bei der Überprüfung von Konflikt
kommissionsbeschlüssen durch den 
Staatsanwalt, Umstände festgestellt 
werden, die geeignet sein können, 
als Ursachen oder Bedingungen für 
Straftaten zu wirken, soweit es sich 
dabei nicht um Gesetzesverletzungen 
handelt, gegen die auf der Grund
lage von §§ 38 ff. StAG vorgegangen 
werden kann. Ohne § 19 StPO gäbe 
es in diesen Fällen keine Rechts
grundlage, auf der von den dort ge
nannten Leitern die Beseitigung sol
cher Ursachen und Bedingungen von 
Straftaten rechtsverbindlich gefor
dert werden könnte.

Die Leiter sind gesetzlich verpflich
tet, auf die von ihnen nach § 19 StPO 
geforderten Maßnahmen hin tätig zu 
werden. Das ergibt sich auch aus 
Art. 3 StGB. Daraus folgt, daß jede 
unbegründete Nichtbeachtung der 
mit diesen Maßnahmen den Leitern 
auf erlegten Pflichten einen Verstoß 
gegen die Vorschriften des § 19 StPO 
und Art. 3 StGB, mithin eine Ge
setzesverletzung im Sinne von §§ 
38 ff. StAG darstellt, die den Staats
anwalt berechtigt, dagegen Protest 
einzulegen.

WALTER HABER, Staatsanwalt
beim Staatsanwalt des
Bezirks Karl-Marx-Stadt

Scheidungen gegebenen Hinweise für 
eine ordnungsgemäße Protokollie
rung werden von den Gerichten noch 
nicht genügend ausgewertet. Diese 
Hinweise sollten auch in den Schu
lungen der Protokollführer behan
delt werden. Das Oberste Gericht hat 
Verletzungen der Verfahrensvor
schriften über die Protokollierung 
der Hauptverhandlung stets nach
drücklich — in Einzelfällen sogar mit 
der Aufhebung von Urteilen oder 
Gerichtskritiken bzw. anderen kriti
schen Hinweisen an die unteren Ge
richte — gerügt. Es ist deshalb erfor
derlich, an dieser Stelle auf die ge
setzlichen Anforderungen an eine 
vollständige und richtige Protokollie
rung hinzuweisen.

Differenzierte Ladung der Zeugen
Untersuchungen im Bezirk Halle 
zeigten, daß es bei der Durchsetzung 
des neuen, sozialistischen Strafrechts 
neben vielen positiven Beispielen 
auch noch einige Schwächen gibt. Sie 
bestehen u. a. in einer routinemäßi
gen Arbeit. So wurde u. a. festge
stellt, daß in Anklageschriften die 
zu ladenden Zeugen undifferenziert 
angegeben und die Zeugen zur 
Hauptverhandlung schematisch gela
den werden.
Beispielsweise wurden 50 Zeugen, 
die in 19 von uns analysierten Straf
verfahren vor Gericht aussagten, ins
gesamt 10,2 Stunden lang vernom
men. Sie mußten sich aber, gerech
net von dem gerichtlich festgelegten 
Zeitpunkt ihres Erscheinens bis zu 
ihrer Entlassung aus der Hauptver
handlung, 111,3 Stunden lang im Ge
richtsgebäude aufhalten. Meines Er
achtens ist das nicht mit den Auf
gaben des Strafverfahrens (vgl. § 2 
StPO) in Einklang zu bringen. 
Natürlich darf der Gedanke einer 
differenzierten Zeugenladung niemals 
dazu führen, auf die Anwesenheit 
notwendiger Zeugen aus Produk
tionsbetrieben im Interesse eines 
möglichst reibungslosen Produktions
ablaufs zu verzichten, sie gewisser
maßen „einzusparen“. Das würde 
sich nachteilig auf die allseitige Er
forschung der objektiven Wahrheit, 
insbesondere die Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
auswirken und wäre ebenfalls nicht 
mit den Aufgaben des Strafverfah
rens zu vereinbaren.
Daß es aber auch anders geht, be
weisen Strafverfahren, die sehr um
fangreich sind. So wurden in einer 
Strafsache 53 Zeugen benötigt und 
geladen. Sie wurden insgesamt 6,1

Stunden lang vernommen und hiel
ten sich im Gericht 53,7 Stunden 
lang auf. Jeder Zeuge wurde also im 
Durchschnitt nur eine Stunde bean
sprucht.
In solchen umfangreichen Verfahren 
stellen die Gerichte Zeitpläne auf, 
so daß eine differenzierte Ladung

Zum Inhalt des Protokolls der 
Hauptverhandlung enthält § 253 StPO 
bindende Vorschriften. Sie sind dar
auf gerichtet, den Gang und den In
halt der Hauptverhandlung im we
sentlichen — in den entscheidenden 
Punkten auch vollständig — wieder
zugeben und die Einhaltung aller 
zwingenden Verfahrensvorschriften 
nachzuweisen. Es wird noch zu we
nig beachtet, daß der Inhalt des Pro
tokolls wesentlich vom Inhalt und

Zur Protokollierung der Hauptverhandlung
Die Aufnahme eines Protokolls über 
die Hauptverhandlung ist eine wich
tige prozessuale Maßnahme, die so
wohl vom Protokollführer als auch 
vom Vorsitzenden der Kammer bzw. 
des Senats eine gewissenhafte Arbeit 
verlangt. Die mitunter noch anzutref
fende Nachlässigkeit bei der Anferti
gung, Berichtigung und Ergänzung

möghch^fs't 6D™anaA2d1ete^S BefünS's Vom Ablaut der Hauptverhandlung
SESE. ,abhängt. Bestimmte, immer

wiederkehrende Formulierungen, wie 
sie bei einem Protokoll unerläßlich 
sind, dürfen den Protokollführer 
nicht dazu verleiten, oberflächlich zu 
protokollieren und jede Hauptver
handlung in ein vorgegebenes Proto
kollschema zu zwängen.
Es ist sorgfältig darauf zu achten, 
daß der wesentliche Inhalt der Aus
sagen des Angeklagten, der Zeugen, 
der Vertreter des Kollektivs und der 
Sachverständigen in das Protokoll 
aufgenommen und jeder Antrag so
wie die daraufhin ergehende Ent
scheidung exakt ausgewiesen wer
den. Vor allem bei Vorhalten an An
geklagte bzw. Zeugen oder bei Ver
lesungen früherer Aussagen zum 
Zwecke des Beweises sind jegliche 
Routineformulierungen zu vermei
den.
Vorhalte werden gegeben, um eine 
Aussage zu konkretisieren und eine 
exakte Antwort zu erreichen, wenn 
die Aussage in der Hauptverhand
lung von früheren Aussagen ab
weicht oder anderen Beweisen wider
spricht. In diesem Fall ist nur die 
Aussage in der Hauptverhandlung 
selbst beweisrechtlich erheblich, nicht 
aber der Vorhalt.
Soll eine frühere Aussage zum Ge
genstand der Beweisaufnahme ge
macht werden, um sie bei der Ent
scheidung verwerten zu können, so 
muß sie verlesen und dies im Proto
koll ausdrücklich ausgewiesen wer
den. Das geschieht durch Protokollie
rung des entsprechenden Beschlus
ses. der den Grund der Verlesung 
(§ 226 StPO) sowie die genaue Ak
ten- und Seitenangabe der verlese
nen Aussage enthalten muß. Bei der 
Verlesung einer früheren Zeugenaus
sage wird ebenso verfahren (§ 225 
StPO). Soweit sich die Beweisauf
nahme auf vorgelegte Beweisgegen
stände, Fotografien, Zeichnungen 
oder Skizzen bezieht (§§ 51, 222

mung nicht nur sämtliche, sondern 
auch e i n z e l n e  Zeugen zu einem 
späteren Zeitpunkt als dem Beginn 
der Hauptverhandlung geladen wer
den können, ist es also durchaus 
möglich, auch in nicht so umfang
reichen Prozessen den Zeitpunkt für 
das Erscheinen der Zeugen differen
zierter zu bestimmen. Das setzt na
türlich gewisse Erfahrungswerte 
voraus; es zwingt aber zu einer gu
ten Vorbereitung der Hauptverhand
lung und schließt die routinemäßige 
Ladung der Zeugen immer zu Beginn 
der Hauptverhandlung aus.
Bei der Angabe der Zeugen in den 
Anklageschriften sollten die Staats
anwälte gewissenhafter prüfen, wel
che Zeugen für die Beweisführung 
erforderlich sind (§ 22 StPO)*. In den 
genannten 19 Strafverfahren wurden 
dem Gericht vom Kreisstaatsanwalt 
insgesamt 62 Zeugen angeboten, von 
denen jedoch nur 50 benötigt und 
geladen worden sind.
Insgesamt gesehen, läßt sich durch 
eine rationelle Ladung der Zeugen 
viel Zeit einsparen bzw. Ausfallzeit 
für die Zeugen vermeiden.

Dr. RUDI TRAUTMANN. Staatsanwalt
beim Staatsanwalt des Bezirks Halle

* Das trifft auch für die Ladung der 
zeugen durch das Gericht zu, das gemäß 
§ 208 StPO auch ohne Antrag die Ladung 
von Zeugen anordnen kann. - D. Red.

von Protokollen zeigt, daß die Pro
tokollierung der Hauptverhandlung 
noch ungenügend in ihrem Zusam
menhang mit der Überprüfung des 
erstinstanzlichen Urteils im Rechts
mittel- oder Kassationsverfahren 
und mit der Wahrung der Rechte des 
Angeklagten begriffen wird.

Die vor allem in Rechtsmittelent-

*
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